Kanton Bern Der Grosse Rat

@ Canton de Berne Le Grand Conseil

Grossratsbeschluss

Datum GR-Sitzung: 14. Méarz 2023
Geschaftsnummer: 2022.BVD.193

Koniz, Businesspark Liebefeld, Gymnasien Bern, Verpflichtungskredit fir Anmiete, Mieterausbau
und Ausstattung

1 Gegenstand

11 Beantragter Kredit

Die Berner Gymnasien verzeichnen einen grossen Klassenzuwachs aufgrund demografischen Entwick-
lungen. Aus diesem Grund soll der Businesspark im Liebefeld per Schuljahr 2024/25 als Erweiterung fiir
die Berner Gymnasien angemietet werden. In einer zweiten Etappe dient der Businesspark zudem der
Aufnahme des Restflachenbedarfs fir die Wechselstellung der grosszyklischen Erneuerung des Gymna-
siums Neufeld und Kirchenfeld.

Mit dem beantragten Kredit von wiederkehrend CHF 2 742 698 pro Jahr, sollen in zwei Etappen Mietfl&-
chen im Businesspark angemietet werden (ab 2023: CHF 1 626 307 pro Jahr, ab 2026 zusatzlich

CHF 1 116 391 pro Jahr). Die Ausgabenbewilligung wird entsprechend der ersten fixen Laufzeit des
Mietvertrags fur 10 Jahre und 5 Monate, bis zum 31. August 2033, beantragt.

Hinzu kommen einmalige Ausgaben fur den Mieterausbau (inkl. Ruckstellung fur den Riickbau) von CHF
28 200 000 (zu Lasten BVD) sowie fur Betriebseinrichtungen im Umfang von CHF 4 720 000 (zu Lasten
BKD).

12 Aufnahme der Mittel in die Gesamtkantonale Investitionsplanung

Die Kosten fir die notwendigen Mieterausbauten werden im kommenden Planungsprozess in der Ge-
samtkantonalen Investitionsplanung 2024-2033 eingestellt.

2. Rechtsgrundlagen

— Mittelschulgesetz vom 27. Marz 2007 (MiSG; BSG 433.12), Art. 33, 59 und 64

— Mittelschulverordnung vom 7. November 2007 (MiSV; BSG 433.121), Art. 70

— Verordnung vom 18. Oktober 1995 Uber die Organisation und die Aufgaben der Bau- und Verkehrsdi-
rektion, (OrV BVD; BSG 152.221.191), Art. 14 Bst. b

— Gesetz vom 26. Mérz 2002 Uber die Steuerung von Finanzen und Leistungen
(FLG; BSG 620.0), Art. 42 ff.

— Verordnung vom 3. Dezember 2003 Uber die Steuerung von Finanzen und Leistungen
(FLV; BSG 621.1), Art. 136 ff.
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3. Massgebende Kreditsumme, Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

31 Wiederkehrende Ausgaben fir Mietzins und Nebenkosten

Preisstand: der Nettomietzins basiert auf dem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise zum
Zeitpunkt des Vertragsbeginns (Phase 1, Stand 31. Mai 2022, Basis Dezember 2015 = 100 Punkte).

Der Mietzins kann ab jeweils 12 Monate nach Mietbeginn einmal jahrlich dem aktuellen Landesindex an-
gepasst werden. Die Teuerung auf dem Mietzins wird zu 100 % belastet.

Jahrliche Mietkosten 1. Etappe CHF 1626 307
bestehend aus

Mietzins inkl. Einstellhallenplatz und MWST CHF 1399 566

Nebenkosten inkl. MWST CHF 226 741
Jahrliche Mietkosten 2. Etappe CHF 1116 391
bestehend aus

Mietzins 2. Etappe inkl. MWST CHF 963 161

Nebenkosten inkl. MWST CHF 153 230
Total Mietkosten ab 2. Etappe CHF 2742 698
Fur die Ausgabenbefugnis massgebende Kreditsumme gemass CHF 2742 698

Art. 47 FLG und 147 Abs. 3 FLV

Die bereits von der BVD am 7. Juli 2022 bewilligte Vorauszahlung CHF 300 000 fur die 1. Etappe wird
bei Mietantritt der 2. Etappe wahrend der ersten 3 Jahren vom Nettomietzins in Abzug gebracht. Sollte
der Kanton auf den Antritt des Mietsverhéltnisses verzichten, entféllt der Betrag im Sinne einer Reserva-
tionsgebiihr zu Gunsten der Vermieterschatft.

Es handelt sich um wiederkehrende, neue Ausgaben im Sinne von Art. 47 und 48 Abs. 1 FLG.

Mit dem vorliegenden Kreditbeschluss werden zusatzlich zu den teuerungsbedingten Mehrkosten ge-
mass Art. 54 Abs. 3 FLG und Art. 151 FLV auch die mietrechtlich zulassigen und einseitigen Anpassun-
gen der Mietzinse und Nebenkosten durch den Vermieter wahrend laufender Ausgabenbewilligung mit-
bewilligt. Der Kanton akzeptiert mit der Unterzeichnung des Mietvertrages die heute allgemein tblichen
Anpassungsklauseln.

Der Mietvertrag hat eine Dauer von 10 Jahren und 5 Monaten und endet per Ende des Schuljahres im
August 2033. Entsprechend wird die Ausgabenbewilligung fur die wiederkehrenden Ausgaben Uber die
Ubliche Maximaldauer von 10 Jahren gemass Art. 154a FLV hinaus erteilt. Sie wird befristet bis zum 31.
August 2033.
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32 Einmalige Ausgaben flur Mieterausbau und Ausstattung

Preisstand Oktober 2022, Hochbaupreisindex Espace Mittelland, 134.7 Punkt

Gesamtkosten Mieterausbau (inkl. Reserven 13 %)
bestehend aus:
Ausbau 1. Etappe

Nutzerausbau CHF 16 770 000
Ruckstellung Riickbau CHF 280 000
Controlling & QS (Mandat Dritter) CHF 100 000

Ausbau 2. Etappe

Nutzerausbau CHF 10 730 000

Ruckstellung Riickbau CHF 220 000

Controlling & QS (Mandat Dritter) CHF 100 000
Gesamtkosten

abzuglich bereits bewilligter Kredit fir Projektierung
Ausgabenbewilligung BVD vom 7. Juli 2022

Zu bewilligende einmalige Ausgaben zu Lasten BVD

Ausstattung und Md6blierung
bestehend aus
Ausstattung 1. Etappe

Mdblierung CHF 2 500 000

ICT CHF 500 000
Ausstattung 2. Etappe

Mdblierung CHF 1 400 000

ICT CHF 320 000

Zu bewilligende einmalige Ausgaben zu Lasten BKD

Total zu bewilligende einmalige Ausgaben

CHF 28 200 000
CHF 17 150 000
CHF 11 050 000
CHF 28 200 000
CHF 195 000
CHF 28 005 000
CHF 4 720 000
CHF 3 000 000
CHF 1720 000
CHF 4 720 000
CHF 32 725 000

Es handelt sich um einmalige, neue Ausgaben im Sinne von Art. 46 und 48 Abs. 1 FLG.

Teuerungsbedingte Mehrkosten werden mit dem vorliegenden Beschluss bewilligt (Art. 151 FLV).

In der Kreditsumme fir den Mieterausbau sind, gemass Richtlinie bei Umbauprojekten, Reserven in der

Hohe von rund 13 % enthalten.

Der Eigentimer beteiligt sich insgesamt mit CHF 1 500 000 an den Ausbaukosten. Er tbernimmt CHF

850 000 fur die erste und CHF 650 000 fur die zweite Ausbauetappe.

Die Mieterausbauten sind teilweise riickbaupflichtig. In den Gesamtkosten fiir den Mieterausbau sind da-

her Riickstellungen in der Hohe von CHF 280 000 fiir die erste Etappe und CHF 220 000 fir die zweite

Etappe enthalten.

Die Umzugskosten werden im Ausflihrungskredit des Projekts «Sanierung und Erweiterung Gymnasium

Neufeld» enthalten sein.
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33 Zu bewilligende und massgebende Ausgaben

wiederkehrende Ausgaben bis Ende 2025 CHF 1626 307
zusatzliche wiederkehrende Ausgaben ab 2026 CHF 1116391

Fur die Ausgabenbefugnis massgebend sind die maximalen jahr- CHF 2742 698
lich wiederkehrenden Ausgaben

einmalige Ausgaben (BVD und BKD) CHF 32725 000

Gemass Art. 147 Abs. 3 FLV sind die wiederkehrenden Ausgaben massgebend fir die Bestimmung des
ausgabenkompetenten Organs.

4, Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Es handelt sich um einen Verpflichtungskredit gemass Art. 50 FLG, der wie folgt eingestellt ist und abge-
|6st wird:

4.1 Mietzins und Nebenkosten

Produktgruppe: 09.15.9100 Immobilienmanagement

Die wiederkehrenden Ausgaben sind im Voranschlag und in der Finanzplanung der Bau- und Verkehrsdi-
rektion eingestellt und werden mit monatlichen Zahlungen ab dem 1. Juli 2023 Uber das Konto 316000
Miete und Pacht und 312000 Nebenkosten geleistet.

42 Einmalige Ausgaben zu Lasten BVD (Nutzerausbau und Rickstellung)

Produktgruppe: 09.15.9100 Immobilienmanagement

Die einmaligen Ausgaben sind im Budget und in der Finanzplanung der Bau- und Verkehrsdirektion nicht
vorgesehen und werden im nachsten Planungsprozess eingestellt.

Sie werden voraussichtlich mit folgenden Zahlungstranchen abgelost:

Konto Bezeichnung Jahr

504700 Einbauten in gemietete Liegenschaften (Mieterausbau) 2022 CHF 195 000
2023 CHF 4095 000
2024 CHF 12 860 000
2025 CHF 2 760 000
2026 CHF 8 290 000
Total CHF 28 200 000

Die Kostenbeteiligung des Vermieters von voraussichtlich CHF 1.5 Mio. wird tber das Konto 635 000
vereinnahmt.
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4.3 Einmalige Ausgaben zu Lasten BKD (Ausstattung und Méblierung)
Produktgruppe: 08.05.9120 Mittelschulen und Berufsbildung

Die einmaligen Ausgaben sind im Budget und in der Finanzplanung der Bildungs- und Kulturdirektion
nicht vorgesehen und werden im nachsten Planungsprozess beantragt.

Die Ausgaben werden voraussichtlich mit folgenden Zahlungstranchen abgelost:

Konto Bezeichnung Jahr
311000 Ausstattung, Moblierung 2024  CHF 2 500 000
2026 CHF 1 400 000
311300 ICT-Infrastruktur 2023 CHF 500 000
2026  CHF 320 000
Total CHF 4720 000
5. Ausgaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen, zur Nutzungs-

dauer und zu den Abschreibungen

Die Angaben befinden sich in der Beilage "Ergdnzende Angaben zur Ausgabenbewilligung”.

6. Befristung

Die Ausgabenbewilligung fur die wiederkehrenden Ausgaben wird bis zum 31. August 2033 befristet.

7. Finanzreferendum

Der Beschluss unterliegt der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt der Kantons Bern zu ver-
offentlichen.

8. Vorgaben Grosser Rat

Zustimmung mit folgenden Auflagen:

- Die kantonale Schulraumplanung muss langerfristig und rollend ausgestaltet werden und ist den zu-
standigen Kommissionen vorzustellen.

- Die kantonale Schulraumplanung muss mit Szenarien rechnen, so dass friihzeitig erkennbar wird,

welche Auswirkungen es auf den Schulraumbedarf hat, wenn sich die Planungsparameter starker
verandern als erwartet. Diesen Szenarien ist in der Investitionsplanung Rechnung zu tragen.
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Bern, 14. Méarz 2023 Im Namen des Grossen Rates

Martin Schlup
Prasident

Patrick Trees
Generalsekretar

Fakultatives Finanzreferendum

Gegen diesen Ausgabenbeschluss, welcher in der Frihlingssession 2023 vom Grossen Rat beschlossen
worden ist, kann die Volksabstimmung (Referendum) verlangt werden (Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe ¢
der Kantonsverfassung).

Fur das Sammeln und Einreichen von Unterschriften (mindestens 10 000 in kantonalen Angelegenheiten
stimmberechtigte Personen) sind Artikel 123—-132 des Gesetzes vom 5. Juni 2012 Uber die politischen
Rechte massgebend.

Beginn der Referendumsfrist: 5. April 2023

Ablauf der Referendumsfrist (Unterschriften zur
Beglaubigung bei der Gemeinde deponiert): 5. Juli 2023

Abgabe der beglaubigten Unterschriften bei der
Staatskanzlei: 4. August 2023

Geschéftsnummer: 2022.BVD.193 6/6



	1. Gegenstand
	1.1 Beantragter Kredit
	1.2 Aufnahme der Mittel in die Gesamtkantonale Investitionsplanung

	2. Rechtsgrundlagen
	3. Massgebende Kreditsumme, Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe
	3.1 Wiederkehrende Ausgaben für Mietzins und Nebenkosten
	3.2 Einmalige Ausgaben für Mieterausbau und Ausstattung
	3.3 Zu bewilligende und massgebende Ausgaben

	4. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr
	4.1 Mietzins und Nebenkosten
	4.2 Einmalige Ausgaben zu Lasten BVD (Nutzerausbau und Rückstellung)
	4.3 Einmalige Ausgaben zu Lasten BKD (Ausstattung und Möblierung)

	5. Ausgaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen
	6. Befristung
	7. Finanzreferendum

